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Ii> die Verpflcgnngsabteilnng, bestehend aus dem Stab, zwei Verwaltungskompagnien und
dem Train der Verpflcgnngsabteitung;
Art. 2. Die Division besteht normal aus:

. dem Divisionsstab:
k. zwei Jnfantcriebrigaden zu je zwei Regimentern zu drei Bataillonen:
0. einem Schützcnbataillon;. einer Guidcnkompagnie;
e. der Divisionsartillcrie, bestehend aus einem Stab und zwei Regimentern zu zwei Feld-

batterien;
1. einem Geniehalbbataillon, bestehend ans dem Stab, einer Sappcnrkompagnie und den

in eine Kompagnie vereinigten Jnfantcricpioniercn der Division;
g-. einem Divisionslazaret von drei Zlmbnlancen n. einem Teil des Lazarettrains (Landwehr).

Infolge dieser Verordnung sind aufgehoben: die Stäbe der Artillcriebrigadcn, Divisions-
Parks, Trainbataillone, Genicbataillone, Pionierkompagnieu und der Feldlazarett. Im übrigen
bleiben die Tafeln der Militärorganisation maßgebend. Die durch das Sanitätsdicnstrcglemcnt
vom 2. September 1887 kreierten Brigadearztftellcn werden beibehalten. Die Eisenbahnab-
tcilnngen der Pionierkompagnien werden zu einem Eisenbahnbataitlon vereinigt.

Die der Verordnung beigcgebenen Tafeln ergeben nun für die S a n itäls t r u p pc
folgende Neuerungen:

Tafel I, Armeecorpsstab. Der Corpsarzt, Oberst oder Oberstlieutenant, erhält
einen berittenen Adjutanten zugeteilt. Ferner gehören zum Armcceorpsstab, der 24 Offiziere
und 25 Unteroffiziere und Soldaten nebst einer halben Guidcnkompagnic umfaßt, zwei
Krankenwärter.

Tafel II, Divisions st ab. Bestand an Sanitätspersonal: Divisionsarzt, Oberst-
lieutenant oder Major; Adjutant, Hauptmann oder Oberlieutenant, beritten; 1 Krankenwärter.

Tafeln III—VII, Kavallerie brig a de, Kavallerieregiment, Divisions-
und Corp s artillerie und Corpspark. Wie bisher, erhält jedes Kavallerieregiment,
jede fahrende Batterie und jede Parkkolonne ihr Sanitätspersonal; von den soeben genannten
Stäben verfügt somit nur das Kavallerieregiment über eigenes Sanitätspersonal.

Tafeln VIII—X. Jedes Geniehalb bataillon, jede Kriegsbrückenabtei-
l u n g und jede T ele g r a p h e n k o m p a g nie erhält einen berittenen Arzt. Sappcnrkompagnie
und Pontonierkompagnie: Sanitätspersonal wie bisher: außerdem erhält die der Kriegsbrücken-
abtcilnng beigeordnete Trainabteilung einen eigenen Krankenwärter. Telegraphcnkompagnie:
außer dem schon genannten berittenen Arzt 1 Krankenwärter nnd 2 Krankenträger.

Tafel XIII, Corp s Verpflegung s an st a lt. Das Sanitätspersonal verbleibt im
bisherigen Bestände (I Arzt n. 1 Krankenwärter) bei den einzelnen Verwallnngskompagnien.
Dem neugeschaffenen Trainstab der Corpsverpflegungsanstalt (zugeteilt: 2 Trainabteilnngen,
bestehend ans den beiden Abteilungen II der bisherigen Trainbataillone der zum Armeccorps
gehörenden Divisionen) ist ein berittener Arzt beigegcben.

Tafel XIV, Eisenbahnbataillon. Dasselbe besteht ans einem Bataillonsstab
(zugeteilt: 1 unberittener Arzt, 1 Sanitätsnntcroffizier nnd 4 Krankenwärter) und 4 Eisen-
bahnkompagnien ohne eigenes Sanitätspersonal. (Schluß folgt.)

«zß Schweiz. Ceictràmn vom Äte« Kmiz.

Kantonalscktio» Bern. Der in Aussicht genommene Bazar est nun definitiv anf die

4,age vom 26. bis und mit 28. November festgesetzt nnd soll im großen Saale des Gesell-
schaftshauses in Bern stattfinden. Es ist dem Bazarkomitee gelungen, für die Leitung der
Kassengeschäfte Herrn Kavalleriemajor Arthur v. Fischer in Bern zu gewinnen, so daß nun-
mehr alle für das Gelingen des Bazars wichtigen Funktionen in guten Händen liegen. Ein
Aufruf, welcher das stets opferbereite bernische Publikum über Bedeutung und Ziele des

Roten Kreuzes nnd über die Notwendigkeit der Beschaffung von Geldmitteln zu Handen des

Roten Kreuzes orientieren soll, wird demnächst erscheinen und schon jetzt zur wohlwollenden
Aufnahme empfohlen.
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